
Wanderritt 2020 des IPZV Rheinland 

 

10. und 11. Oktober 2020 

 
Der Landesverband Rheinland bietet einen Wanderritt im Deutsch-Belgischen 

Naturpark Hohes Venn an. 

 

Wir treffen am Samstagmorgen gegen 9:00Uhr auf dem Hof "Vierzehnender", Eupener Str. 171, 

52156 Monschau-Mützenich https://www.vierzehnender.de/urlaub/urlaub-mit-pferd/  ein. Die 

Pferdehänger parken wir an der hinter dem Haus gelegenen Reithalle des Reitervereines St. 

Georg Mützenich und sammeln uns dort. 

 

Nach einem Kaffee werden wir die Pferde satteln und zur 1. Tour starten 

 

Diese wird uns bis zu 25km durch das belgische Hohe Venn führen. Mit etwa 4.100 Hektar 

Gesamtfläche liegen im Hohen Venn die größten Naturschutzgebiete Belgiens. Moore und Heiden 

sind streng geschützt. In zahlreichen Beschreibungen werden die beeindruckenden, weiten, 

unbesiedelten Flächen der Hochebene als "unberührte Natur", als "wild", "natürlich" oder "intakt" 

bezeichnet. Das Totholz verleiht dem Moorgebiet bizarre Silhouetten, die Gräser schillern im 

Herbst bunt. Uns erwartet der Blick auf ausgedehnte, unbewirtschaftete Torfheiden mit dem um 

diese Jahreszeit rostorangen Pfeifengras. Etwa die Hälfte der Strecke ist eben und asphaltiert, 

aber es gibt auch herrliche Töltstrecken und sanftes bergauf-bergab. Wir reiten auch ein Teilstück 

des sog. Eifelsteiges. Eine der Pausen machen wir an einem Aussichtsturm. Im Venn kann das 

Wetter um diese Jahreszeit sehr rau sein, bitte rechnet mit einigen Grad kälter als zuhause und 

Wind – perfekt für Islandfans. Hunde dürfen in Belgien nicht frei mitlaufen. Unterwegs gibt es 

keine Einkehrmöglichkeit, denn das Venn ist in diesem Teil völlig unbesiedelt. Das macht seinen 

Reiz aus. Auch mit Straßenverkehr kommen wir bei dieser Tour nicht in Kontakt. Oft begegnet 

man im Venn den ganzen Tag niemandem. 

Denkt an Satteltaschen für die Verpflegung(wird am Morgen verteilt) 

 

Abends werden wir bekocht. Vegetarier / Veganer / Allergiker teilen dies bitte bei Anmeldung mit. 

Alkoholische Getränke sind nicht im Preis enthalten, können aber erworben werden. Dann können 

wir den Abend gemütlich ausklingen lassen. 

 

Die Gruppe verbringt die Nacht gemeinsam in 2 großen Schlafräumen der oberen Etage des Hofes 

(Betten, Ausklappsofas, Matratzen – 2 Bäder). 

 

Die Pferde stehen in Einzelpaddocks auf Gras mit Heu. Bitte an Paddock-Material und 

Wassereimer denken.  
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Am nächsten Tag starten wir nach dem Frühstück zur 2.Tour 

 

Diese führt uns nun in die andere Himmelsrichtung in völlig andere Natur: Es geht durch 

Eifelwälder nach Monschau an die Rur, ein Stück den Vennbahnweg entlang nach Kalterherberg / 

Bütgenbach (B), und dann entlang des „Kreuz im Venn“ und einer Grotte durch den Wald wieder 

zurück. Diese Tour ist gekennzeichnet durch einige kurze Kletterpassagen und 230 Höhenmeter 

runter und wieder rauf. Sie wird knapp 20 km lang sein. Auch hier gibt es sowohl längere 

Asphaltstücke als auch schöne Töltstrecken. 

 

In der Mitte der Tour gibt es eine Einkehrmöglichkeit auf eigene Kosten mit belgischen Fritten und 

belgischem Bier (kein Anbindebalken). 

 

Die Teilnahme ist auf 10 Islandpferdereiter beschränkt. 

 

Kosten: 67€, die Anmeldung wird erst gültig bei Eingang der Überweisung 

Eine Anreise am Vorabend gegen Aufpreis von 20€(inkl. Frühstück) möglich  

Der Imbiss im Ort ist bis 21:00 Uhr geöffnet. 

 

Enthalten sind:  

für den Menschen: Übernachtung mit Halbpension, Rittführung, Satteltaschenimbiss Tag 1 

für das Pferd: Selbstbau-Paddock mit Heu, Wasser 

 

Anmeldungen ab sofort nur an:  

an: 

Marion Heindorf 

Beauftragte für Freizeit und Breitensport IPZV LV Rheinland 

Jakob-Lüngers-Weg 7  

47877 Willich 

+49179-5947145 

freizeitwart@ipzv-rheinland.net 

 
 

 

Die Teilnahme an der Veranstaltung und die Unterbringung der Pferde erfolgen auf eigene Gefahr. Die Reiter und 

Pferdebesitzer haften uneingeschränkt nach § 833 BGB. Für jedes teilnehmende Pferd muss für die Dauer der 

Veranstaltung eine Tierhalterhaftpflichtversicherung bestehen. Während der gesamten Veranstaltung bleibt der 

Reiter/Besitzer Tierhüter i.S.d. § 834 BGB.  
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